
Bekanntmachung zum
Vol ksentscheid zu r Gerichtsstru ktu rreform

am 6. September 2015 von 8.00 Ulhr bis 18.00 Uhr

Die Gemeinden

Abstimmungsraum
in Zinnowitz:

Abstimmungsraum
in Karlshagen:

Abstimmungsraum
in Trassenheide:

Abstimmungsraum
in Mölschowl

Abstimmungsraum
in Peenmünde:

Die Abstimmu n gs;räu nre ist barrierefrei zu gänglich.

2. Der Briefabstimmungsvorstand tritt zur Ermittlung des Ergebnisses der Briefabstimmung

Ort uhd Raum

Amt Usedom-Nord, Möwenstraße 1, 17454 Zinnowitz,
kleiner Versammlunqsraum. 2.

3. Jede stimmberechtigte Person kann nur in dem Abstimmungsraum des Stinrmbez:irkes wählen, in dessen Wählerverzeichnis
sie eingetragen is;t.

Die Stimmbereclrtigtern sollen zur Abstimnrung ihre Abstimmungsbenachrichtigung mitbringen. Sie habr:n auf Verlangen des
Abstimmungsvorstandes einen amtlichen Lichtbildausweis (2.8. Personalausweis, Führerschein, Reiseperss) vorzulegen.

Jede stimmberechtigte Person erhält für den Volksentscheid einen amtlichen Stimmzettel. Abgestirnmt wird mit weißen
Stimmzetteln. Derr Stimmzettel enthält die Bezeichnung des dem Volkserntsclreid zugrunde liegenden Gesetzentwurfs

(Zur Abstimmurrg steht der Gesetzesentwurf 
=ur. 

AUfhgbUng der mit clem Gerichtsstrukturneuordnungsgesetz
beschlossenen Anderungen), die Frage ,,Stimmen Sie dem Gesetzentururf zu?" sowie zwei Kreise, die mit ,,Ja" bzw.
,,Nein" beschrifttet sind, für die Kennzeichnung.

Die stimmberechtigte Person gibt ihre Stimme in der Weise ab, dass sie auf dem {itimmzettel durch ein in einen Kreis gesetz-
tes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, ob sie die Frage mit ,,Ja" oder ,,Nein" beantwortet.

Dle Stimmzettel sind von der stimmberechtigten Person in einer Abstimmungskiabine des Abstimmungsraumes oder in einem
dafür vorgesehenen besonderen Nebenraum zu kennzeichnen und in der Weise zu falten, dass ihre Stimmabgabe nicht er-
kennbar ist. Der gekennzeichnete und gefaltete Stimmzettel ist vom Abstimmenclerr in die Abstimmungsurne zu legen

Sehbehinderte stimmberechtigte Personen können sich bei dem Volksentscheid zur Kennzeichnung des Stimmzettels einer
Stimmzettelschabloner bedienen. Zum Anlegen der Stimmzettelschablone sirrd die Stimmzettel in der rechten oberen Ecke der
bedruckten Seite mit einem Loch versehen. Die Stimmzettelschablone ist von den Stimmberechtigten für die Stimmabgabe im
Abstimmungsraum selbst mitzubringen. Wird keine Stimmzettelschablone verwendet, bestimmen sehbehinderte Stimmbe-
rechtigte gemäß $ 34 Absatz 1 der Landes- und Kommunalwahlordnung erine andere Person, deren Hilfe sie sich bei der
Stimmabgabe be,dienen wollen. Dies kann auch ein Mitglied des Abstimmungsvorstandes sein. Die Hilf,eleistung hat sich auf
die Erfüllung der Wünsche des Stimmberechtigten zu beschränken. Hilfspersonen sind nach $ 2 Absatz 2 der Landes- und
Kommunalwahlordnung zur Geheimhaltung verpflichtet.

Name

Zinnowitz, Karlshagen, Trassenheide,
Mölschow und Peenemünde

bildet jeweils einen Stimmbezirk

6ezetcnnun0 uno Anscnfltt

Versammf u n gsraum, Amt usedom-fllord, Möwenstra ße 1, 17 4s4 Zin nowitz
Bezeichnung und Anschrift

Mehrzweckraum, Haus des Gastes, Hauptstrerße 4, ,lT44g Karlshagen
Bezeichnung und Anschrift

Meh rzweckra um, Haus des Gastes, Stnandstnaß e 36, 1T 449 Trassen hrside

Bezeichnung und Anschrift

Beratu n gsrau m, Gemeindebü ro, Stadtweg 1, 17 449 lMöllschow

Meh rzwec kra u m, Feuerweh rhaus, Museu msstratße, 17 449 Peen mü nde

tn



4. Stimmberechtigrte, die einen Abstimmungsschein haben, können am Volksentscheid durch Briefabstimnrung oder durch
stimmabgabe in einr:m beliebigen stimmbezirk der Germeinde teilnehmen.

wer durch Bri€rfabstimmung am Volksentscheid teilnehmen will, muss den Abstimmungsbrief mit dern stimmzettel (im ver-
schlossenen Stimm;:ettelumschlag) und dem unterschriebenen Abstimmungsschein so rächtzeitig der auf dem Abstimmungs-
briefumschlag angegebenen stelle zuleiteln, dass er dort spätestens am Alistirnnrungstag bis 1g.00 ufrr eingeht. Der Abstim-
mungsbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden,

Wer mit Abstimmungsschein in einem Stimmbezirk der Gemeinde am Volksentscheid teilnehmen will, muss neben etnem
amtlichen Lichtbildausweis (2.B. Personalausweis, Führerschein, Reisepass) den Abstimmungsschein und den Stimmzettel
aus den Briefabstimmungsunterlagen mitbringen und erhält im Abstimmungsri:tum gegen Angäbe des mitgebrachten Stimm-
zettels einen neruen Stimmzettel.

Die Abstimmungshandlung sowie die im Anschluss an die Abstimmungshandlung erfolgende Ermitlung und Feststellung des
Ergebnisses des; Volksentscheids im Stimmbezirk sind öffentlich. DerZutritt rur-Rnrtiärungsraum ist während der Abstim-
mungszeit und während der Auszählung jederzeit möglich, soweit die ordnungsgemaße OurchfUfrrung des Volksentscheides
nicht beeinträchtigt wird. Während der Abstimmungszeit sind in und an dem Girbäude, in dem sich Oei,Abstimmungsraum be-
findet, sowie unnnittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Stimmberechtigten durch Wort, ion, Schrift
oder Bild sowie jede tJnterschriftensammlung verboten (g 28 des Landes- undkommunalwahlgesetzes).

Jeder Stimmberechtigte kann sein Abstimmungsrecht für den Volksentscheid nur einmal und nur persönlich ausüben. Wer
unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder ders Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstra-
fe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar ($ 107a Allsatil und 3 des Strafgesetzbuches). Diese
StrafbestimmunlSen g;elten gemäß S 108d des Strafgesetzbuches auch bei Volkserrtscheiden.
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Datum

Zinnowitz, den 1 4.07.20 1 5

Die Gemeindewahlbehörde
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Christian Htihn
Amtsvorsteher

Handschnftliche



Die Bekanntmachung erfolgte am 13.07.2015 im Internet urnter der Website
,,www. amtused om nord. d e".

Verörrentlicht: 1 3 07'2015 
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